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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1988

Norm

StGB §201 aF

Rechtssatz

Würgen des Tatopfers ist (sehr wohl) als Gewalt zu beurteilen, durch welche die Bewegungsfreiheit des Opfers derart

eingeschränkt wird, daß es seinen dem Tätervorhaben entgegenstehenden Willen nicht verwirklichen kann.

Entscheidungstexte

12 Os 68/88

Entscheidungstext OGH 30.06.1988 12 Os 68/88

15 Os 30/89

Entscheidungstext OGH 04.04.1989 15 Os 30/89

Vgl auch; Beisatz: Festes Zubodendrücken am Hals. (T1)
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